
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/6/10 86/12/0056
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1991

Index

L22005 Landesbedienstete Salzburg

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

80/02 Forstrecht

Norm

BDG 1979 Anl1 VGrA;

BDG 1979 Anl1 VGrB;

ForstG 1975 §104 Abs2 lita;

ForstG 1975 §105;

ForstG 1975 §113 Abs1;

ForstG 1975 §93 Abs4;

GehG 1956 §30a Abs1 Z1;

LBG Slbg 1980 §2 Abs1;

Rechtssatz

Ein Förster, der leitendes Forstorgan eines P=ichtbetriebes mit einer 1800 ha unterschreitenden Wald=äche ist, hat die

Befugnis, für diesen Betrieb einen Fällungsplan zu erstellen. Damit ist die Aussage verbunden, daß der Gesetzgeber

den für Förster vorgesehenen Ausbildungsgang (der mit jenem für Beamte des Gehobenen Forstaufsichtsdienstes

übereinstimmt) als für die Erstellung eines solchen Fällungsplanes ausreichend angesehen und nicht vom Erfordernis

eines Hochschulstudiums ausgegangen ist.
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